
Betr.: Gem. Graal-Müritz, B-Plan Nr. 4-5/93 - 10. Änderung (2. Entwurf v. 25.11.2021)  
Übersicht zur Beteiligung der Behörden/TöB gem. § 4a (3) BauGB,  
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T02. Hauptzollamt Stralsund 
    PF 2264 
    18409 Stralsund 
poststelle.hza-stralsund@zoll.bund.de 

11.12.21 
 
 
 
 

@ @ 
 

03.01.22 
 
 
 

- 
 
 

T03. Amt f. Raumordnung und Landesplanung 
Doberaner Straße 114 

     18057 Rostock  
poststelle@afrlrr.mv-regierung.de 

11.12.21 @ 
 
 

@ 
 

06.01.22 - 

T07. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
-Archäologie und Denkmalpflege 
    Domhof 4/5 
    19055 Schwerin 
poststelle@lakd-mv.de 

11.12.21 
 

@ @ 
 

- - 

T10. StALU Mittleres Mecklenburg  
An der Jägerbäk 3 
18069 Rostock  

poststelle@stalumm.mv-regierung.de 

11.12.21 
 
18.01.22 
02.02.22 

@ 
 
@ 
@ 

@ 
 

Fristverläng. 
28.01.22 

17.01.22 
 

-  wasserrechtl. Zustimmung 
mit auflösender Bedingung 
bzgl. Stellplätze 
- Ausnahmegenehmigung § 
136 LWaG (Küstenschutzge-
biet) in Aussicht gestellt 
- keine Zustimmung Privat-
weg zur Promenade 

vollständig berücksichtigt 
T14.2 Landesforst M-V 

Forstamt Billenhagen 
      Billenhagen 3 
      18184 Blankenhagen 
billenhagen@lfoa-mv.de 

11.12.21 
 

@ 
 

@ 
 

- - 

T16. Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
    August-Bebel-Str. 3 
   18209 Bad Doberan 
bauleitplanung@lkros.de 

11.12.21 
 
 
 
 
 
13.12.21 

@ 
 
 
 
 
 
@ 
 

@ 
 

13.01.22 
 
 
 
 
 
01.02.22 
(Fristüber-
schreitung) 
 

- denkmalrechtl. Zustim-
mung/Vorlage Visualisierung 
erbeten (erledigt) 
- Untersuchungsdefizite 
Baugrund-/Grundwasser (er-
ledigt) 
- Bauhöhe/Landschaftsbild 
- Ausnahme § 29 NatSchAG   
Küsten- u. Gewässerschutzstreifen 
- Ausnahmegenehmigung 2 
Bäume 
- Erhaltung Baumbestand 
(Hs. Am Meer) 
- Gebäudeabbruch/Aerten-
schutz 

vollständig berücksichtigt 



Nr.     Anschrift Versand 
der Un-
terlagen 
am ... 2.

 E
nt

w
ur

f 

M
itt

ei
lu

ng
 

 

Rück-
lauf  
vom ... 

Bedenken,  
Anregungen,  
Hinweise  

Berücksichtigung 

T18 Warnow Wasser- und Abwasserverband 
    Carl-Hopp-Straße 1 
    18069 Rostock 
post@wwav.de 

11.12.21 
 

@ 
 

@ 
 

14.01.22 - Nutzungsbeschränkungen 
Trinkwasserschutz 
- Überwachung Grundwas-
serabsenkung 
- Sicherungserfordernis 
vorh. Leitungsbestand (TW 
DN 100) 

vollständig berücksichtigt 
T19 E-on|e.dis  

Regionalbereich Nord-Mecklenburg 
    Am Stellwerk 12 
    18233 Neubukow 
Planauskunft_N@e-dis.de 
E.DIS Netz GmbH, MB Plummendorf 
Ostring 1  
18320 Plummendorf 
EDI_Betrieb_Plummendorf@e-dis.de 

11.12.21 
 

@ 
 

@ 
 

- - 

T20 Stadtwerke Rostock AG  
    PF 15 11 33 
    18063 Rostock  
unternehmen@swrag.de 

11.12.21 
 

@ 
 

@ 
 

- - 

T21 Deutsche Telekom Technik GmbH  
    01059 Dresden 
Andre.Richter@telekom.de 

11.12.21 
 

@ 
 

@ 
 

30.12.21 - Leitungsbestand, Siche-
rung ausreichender Überde-
ckung 
- passive Netzinfrastruktur 
(Leerrohrverlegung) 

vollständig berücksichtigt 
Öffentlichkeit 

Ö02 Wolfgang Rühs  
w.ruehs@gmx.de 
 
 

11.12.21 
 

- 
 

@ 
 

12.12.21 
 
18.01.22 
 
25.01.22 

- Zeitpunkt der Abwägungs-
entscheidung v. 25.11.21 
- Feststellung eines Abwä-
gungsfehlers 
- Anlagen zur Feststellung 
eines Abwägungsfehlers 

nicht berücksichtigt 
 
 

mailto:Planauskunft_N@e-dis.de
mailto:EDI_Betrieb_Plummendorf@e-dis.de
mailto:w.ruehs@gmx.de
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de 12.12.2021, 18.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 
 
 (18.01.2022)                                                                                                                               

 
 
 

- Ohne inhaltliche Anregungen / Bedenken 
 
 
 
 
 
 
- betr. Abstimmungen Küstenschutzbehörde / StALU MM Abt. 4 
Der BA ist (ohne Rechtspflicht) in seiner Beschlussempfehlung dem empfohlenen Zeitaufschub 
gefolgt – Verschiebung der Beschlussfassung auf 11.2021. Das StALU ist gem. § 4a (6) BauGB 
an die Beteiligungsfrist (hier: 18.06.2021) und hat eine Fristverlängerung nicht beantragt. Der 
Zeitaufschub sollte einer vom StALU „erhofften“ Konkretisierung von Entscheidungsvorgaben 
durch die Fachaufsicht dienen und damit mehr Sicherheit für die Gemeinde zugunsten einer 
zielsicheren 2. Entwurfsfassung verschaffen. Mit seiner SN v. 17.01.2022 hat das StALU letztlich 
nach bestehender Rechts- und Verordnungslage zu den Küstenschutzbelangen entschieden. 
Der Termin der Abwägungsentscheidung v. 25.11.2021 ist deshalb nicht zu beanstanden. 

Die Stellungnahme ging nach Ablauf der Beteiligungsfrist ein und kann gem. § 4a (6) BauGB un-
berücksichtigt bleiben. Sie betrifft darüber hinaus nur in der Frage „Windverwirbelungen“ Sach-
verhalte, die – betreffend die veränderte Gebäudeausdehnung – Gegenstand  der Ergänzungs-
beteiligung 14.12. – 30.12.2021 waren, die der Gemeinde zuvor jedoch bereits kundgetan wor-
den sind. Hierüber wurde am 25.11.2021 bereits entschieden; es ergeben sich keine neuen ab-
wägungsrelevanten Sachverhalte, die Einfluss auf den Inhalt der Planänderung hätten. 

Über die von der Naturschutzbehörde in der SN des Landkreises v. 18.06.2021 aufgeworfenen 
Fragestellung einer kumulierenden Wirkung mehrerer gepl. Beherbergungseinrichtungen im Be-
reich Seebrückenvorplatz und einer daraus unabhängig von der Anwendung der Verfahrenser-
leichterungen nach § 13a BauGB abzuleitenden UVP-Pflicht wurde am 25.11.2021 abschließend 
anhand der Vorgaben des UVPG entschieden. Zusätzliche Anregungen oder Bedenken wurden 
dazu nicht vorgetragen. Es besteht kein ergänzender Prüf- und Entscheidungsbedarf. 

Die Objekte „Ostseewoge“, „Seeblick“ werden von der 10. Änd. Des B-Plans Nr. 4-5/93 nicht 
berührt. Die „zu beachtenden Randbedingungen“ der angesprochenen Urteile des VG Schwerin 
betreffen (vermutlich; keine Angabe des Einwenders) den gerichtlich festgestellten Vorrang der 
Walderhaltung wg. seiner Erholungs- und Schutzfunktion. Die Versagung eines Antrags auf 
Waldumwandlung wurde gerichtl. bestätigt wg. der Funktion des Küstenschutzwaldes für den 
Schutz der Küste (Begünstigung Dünenaufbau /-erhalt, Verhinderung Winderosion / Wanderdü-
nenbildung sowie Wassererosion bei Überströmen der Düne) und des Hinterlandes (Schaffung  
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de 18.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

von Windruhe). Die Entfernung winderfahrener Bäume im Waldrandbereich könne zur Folge ha-
ben, dass der Wind ungehindert auf die weniger winderfahrenen Bäume im Inneren des Wald-
gebietes einwirken und diese gegebenenfalls schädigen kann. Eine Waldumwandlung oder Ro-
dung von Bäumen, die für die Windschutzfunktion des Graal-Müritzer Küstenwaldes von Bedeu-
tung wären, ist jedoch nicht Bestandteil des Planänderungsverfahrens. Auch befindet sich im 
leeseitigen Hinterland des Plangebietes kein Wald, der geschädigt werden könnte. Aus einem 
ehemaligen, zwischen Sportanlagen und vereinzelten barackenartigen Erholungsbauten verin-
selten Waldbestand wurden mit der Überplanung durch den B-Plan Nr. 4-5/93 (GV-Beschluss v. 
24.10.1996) sowie nachfolgender Änderungen Einzelbäume erhalten. Gefährdungen, die von 
diesen verbliebenen Einzelbäumen auf inzwischen dort entstandene Gebäude und Anlagen 
ausgehen können, wurden im Zuge mehrerer Waldumwandlungsentscheidungen mit den be-
troffenen Eigentümern geklärt und gehören i.Ü. zum allgemeine Betriebsrisiko von Bauwerken 
neben Bäumen. Die Bemühung der VG-Urteile 2 A 2357/04 (Seeblick) und 2 A 878/05 (Ostsee-
woge) lässt deshalb keine für das lfd. Planänderungsverfahren (B04-10Ä) bedeutsamen „Rand-
bedingungen“ erkennen, die planungsrelevante Auswirkungen auf das Ergebnis der planeri-
schen Abwägung hätten. Im Übrigen ist auf die zu diesem Aspekt eingeholte Stellungnahme der 
Landesforstanstalt zu verweisen, wonach man Windwurf „naturgemäß an keinem Standort voll-
kommen ausschließen (kann), weder an der Küste noch im Binnenland, ob bewirtschaftet oder 
nicht“ und von der 10. Änd. des B-Plans „seitens der unteren Forstbehörde … keine maßgebli-
chen Beeinträchtigungen des Waldes erwartet (werden)“. 
Eine Mitteilung, „was die fachgerechte Prüfung dieser Angelegenheit ergeben hat“ ist m. Schr. v.   
11.12.2021 des hierzu am 04.05.2021 nach § 4b BauGB ermächtigten Planungsbüros erfolgt. 
 
In seiner Stellungnahme zum 2. Entwurf der Planänderung hat das A.f. Raumordnung und Lan-
desplanung im Ergebnis der Abstimmungen mit der Landesforstanstalt und der unt. Forstbe-
hörde (FoA Billenhagen) eine ausreichende Berücksichtigung der zunächst erhobenen Beden-
ken wg. der landesplanerischen Grundsätze zur Walderhaltung (LEP 4.5 (9)) festgestellt und er-
klärt, dass Belange der Raumordnung der 10. Planänderung nicht entgegenstehen. 
 
 
 
 
 
Der vorliegende Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ist 
Gegenstand eines gesonderten Verwaltungsverfahrens. Er ist für die10. Änderung des B-Plans 
Nr. 4-5/93 ohne Bedeutung.  
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de 18.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 
 
 

 
 
Gem. Schr. des Einwenders v. 06.04.2021 haben ihm gegenüber „die Landesforstagentur als 
auch das StALU die mögliche Gefahr von Windwurf in küstennahen Bereich kürzlich bestätigt.“ 
Die genannten Stellen wurden aufgrund Fachkunde und Zuständigkeit, die scheinbar auch sei-
tens des Einwenders anerkannt wird, hat die Gemeinde Graal-Müritz m. Schr. v. 12.04.2021 um 
fachliche Einschätzung gebeten, ob von dem (seinerzeit) geplanten 3 ½ -geschossigen, ca. 48 
m breiten Gebäude eine substanzielle Gefahr von Windverwirbelungen und dadurch erhöhten 
Windbruchs ausgehen kann. Auf die frühzeitige Bedenkenäußerung v. 06.04.2021 und die zuvor 
(wohl) geführte Korrespondenz mit dem Einwender hat sie dabei verwiesen. Eine den Kern ver-
fehlende Aufgabenstellung kann dem nicht entnommen werden, jedenfalls sind das Anliegen 
des Einwenders und auch das als Windhindernis vermutete corpus delicti darin exakt widerge-
geben. Der Verdacht von Unstimmigkeiten ist deshalb unbegründet. 
Weiterführende Polemik über Zweifel an der Richtigkeit und Angemessenheit der Schlussfolge-
rung, dass planrelevante Auswirkungen aufgrund des Verdachts von Windverwirbelungen und 
dadurch erhöhter leeseitiger Windwurfgefährdung von Bäumen im Verfahren der 10. Planände-
rung nicht zu berücksichtigen sind, bleibt deshalb unbeachtet. 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de 18.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 

 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fragen zum Informationsbedarf des Einwohners betreffen ein gesondertes Verwaltungsver-
fahren und gehören nicht zu dem in das Planänderungsverfahren einzustellende Abwägungs-
material. Sie wurden hier deshalb nicht abgedruckt.  
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de 18.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de 25.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

Anlage zu Feststellung eines Abwägungsfehlers lt. §214 Abs. 1 BauGB und Antrag 
auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes vom 10. Juli 2006 bezüglich 
der Abwägungsunterlagen zum Entwurf vom 10.05.2021 zur 10. Änd. B-Plan 4-
5/93 "Müritz West",“Ostseestern“, Graal-Müritz  

Sehr geehrte Frau Pogadl, 

wie vorangekündigt, reiche ich nun im Anhang die folgenden Anlagen 1 bis 3 mit die-
ser Mail  nach und anschließend folgt die Zustellung in den Gemeindebriefkasten. 
Auch in den Anlagen habe ich wieder wegen des Zusammenhanges der besonderen 
Lage zu den zu anderen Objekten in diesem Bereich auf Zitate und Aussagen zu de-
nen  zurückgegriffen.  

- Anlage 1 - Kritik der Abwägungsvorlage bezüglich der Bewertung von „Windwurf-
schäden“ 

- Anlage 2 - Zitate aus Schriftverkehr und anderen Quellen sowie dazu Kommentare 

- Anlage 3 - Auszüge aus „Bedenken und Anregungen“ sowie „Behandlungen“, dazu 
Kommentare 

Wie bereits mitgeteilt bin ich dabei, eine Stellungnahme vorzubereiten zum Thema 
Umweltprüfung und der Ausgrenzung der anderen drei Bauobjekte in der ersten Reihe 
an der Seeseite durch die Negierung der kumulativen Wirkung. M.E. ist die Einschät-
zung von Herrn Millahn auch zu diesen Punkten nicht akzeptabel. 

Und noch einmal die Bitte: Sehen Sie mir nach, wenn ich meine Stellungnahme zu Ab-
wägungsfehlern und den Antrag lt. LFG sowie die Anlagen (o.g.) wegen des später ein-
getroffenen Briefes des Forstamtes nicht überarbeitet habe. Am Tenor würde sich ja 
nichts ändern, lediglich an dieser oder jener Randbemerkung.  

Mit freundliche Grüßen                     
Wolfgang Rühs 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de 25.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

Die Anlage 1 bezieht sich mittelbar auf die veränderte Gebäudeausdehnung, die Gegenstand  
der Ergänzungsbeteiligung 14.12. – 30.12.2021 war. Sie ging jedoch nach Ablauf der Beteili-
gungsfrist ein und kann gem. § 4a (6) BauGB deshalb unberücksichtigt bleiben. Sie betrifft dar-
über hinaus in der Frage „Windverwirbelungen“ keine Sachverhalte auf, über die am 25.11.2021 
nicht bereits entschieden wurde; es ergeben sich deshalb keine neuen abwägungsrelevanten 
Sachverhalte, die Einfluss auf den Inhalt der Planänderung hätten. 



Gemeinde Graal-Müritz, Bauamt B-Plan Nr. 04 - 10. Änderung Anlage 1 zum Beschl Nr. ...   (BA 01.03.2022) 
 Behandlung der Bedenken und Anregungen zum 2. Entwurf v. 25.11.2021/08.12.2021 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 8 

Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de 25.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de 25.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Planänderungsverfahren wurde mit GV-Beschluss v. 24.09.2020 eröffnet. Ein Zusammen-
hang des Verfahrens zu den angeführten Daten aus 2018, 2019 besteht deshalb nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Keine abwägungserheblichen Anregungen  
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Ö02. Wolfgang Rühs, Graal – Müritz, w.ruehs@gmx.de 25.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 
- Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Die Landesforstanstalt nahm zur Frage der Möglichkeit von Windwurfgefahren an Bäumen in 
Folge baubedingter Windverwirbelungen durch ein 3 ½ - geschossiges Gebäude einer Länge 
von 48 m Stellung (s.o., S. 2, 3)  
 
 
 
 
 
 
- andere Planverfahren / Schriftverkehr v. 15.05.2019 berührt 10 Änd. d. B-Plans Nr. 4-5/93 nicht 
(Aufstellungsbeschluss v. 24.09.2020) 
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- Schriftverkehr v. 15.05.2019 berührt 10 Änd. d. B-Plans Nr. 4-5/93 nicht (Aufstellungsbeschluss 
v. 24.09.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bzgl. der 10. Änderung d. B-Plans Nr. 4-5/93 gibt eine fotorealistische Visualisierung das Ver-
hältnis der zugelassenen bauhöhe zum umgebenden Baumbestand wider. Die Visualisierung 
wurde dem Einwender in öff. Präsentation z.K. gegeben.  
- Diese Fragestellung wurde im Verfahren der 10. Änderung d. B-Plans Nr. 4-5/93 nicht aufge-
worfen. 
- Waldumwandlung nicht Gegenstand der 10. Änderung d. B-Plans Nr. 4-5/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegenstand des Verfahrens der 10. Änderung d. B-Plans Nr. 4-5/93 ist die Fällung von 2 Eichen 
– vgl. Planbegründung, Pkt. 4.3) 
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- Schriftverkehr v. 13.07.2019 berührt 10 Änd. d. B-Plans Nr. 4-5/93 nicht (Aufstellungsbeschluss 
v. 24.09.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zitierte Stellungnahmen beziehen sich auf anderes B-Planverfahren; „Ostseewoge“ nicht Ver-
fahrensgegenstand; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kein Bezug zur 10. Änderung d. B-Plans Nr. 4-5/93 
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Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kein Bezug zur 10. Änderung d. B-Plans Nr. 4-5/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- keine entscheidungsbedürftigen / verfahrensbezogenen Bedenken oder Anregungen  
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- keine entscheidungsbedürftigen / verfahrensbezogenen Bedenken oder Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- mangels Quellenverweis nicht nachprüfbar; eine Universität Risø existiert nicht. 
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- kein Bezug zur 10. Änderung d. B-Plans Nr. 4-5/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mailnachricht unbekannt; 10. Änderung d. B-Plans Nr. 4-5/93 betrifft keinen Küstenwald, auch 
keinen mit Windschur 
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- s.o. (S. 2) 
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- keine entscheidungsbedürftigen / (neuen) verfahrensbezogenen Bedenken oder Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme 
Die Unterstellung von „Ausführungen des Planers“, wonach sich das StALU an der „Votumsab-
gabe“ beteiligt hätte, ist unzutreffend (vgl. Abwägungsentscheidung T10 v. 25.11.2021). Den 
Planunterlagen der Gemeinde (Abwägungsentscheidung Ö02 v. 25.11.2021) ist zu entnehmen, 
dass die Gemeinde sich mit dem StALU zur Frage der „Windverwirbelungen ins Benehmen ge-
setzt hat. Das Ausbleiben einer Stellungnahme wird in der mitgeteilten Mailnachricht v. 
07.10.2021 erklärt. Fraglich bleibt danach weiterhin, welche Abteilung des StALU die in der Stel-
lungnahe des Einwenders v. 06.04.2021 angeführten Bestätigung  von Windwurfgefahren im 
küstennahen Bereich abgegeben haben soll – die Gemeinde hate hierzu zwecks Sachver-
haltsaufklärung bereits am 09.04.2021 um Konkretisierung gebeten. 
 
- Kenntnisnahme; betrifft anderes Planverfahren 
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- keine nachprüfbare Planrelevanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
- anderes Planverfahren 
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Das Zitat reflektiert auf den Inhalt des Landschaftsbildbegriffs. Letzterer ist Gegenstand der Aus-
nahmeprüfung gem. § 29 (3) NatSchAG M-V durch die Naturschutzbehörde. Die Gemeindever-
tretung beurteilt die Planänderung als Landschaftsbild verträglich. Vom Einwender wurden Be-
denken hierzu bisher nicht eingebracht und sind wg. der Fristüberschreitung der akt. Stellung-
nahme auch präkludiert (s.o.). 
Dem Einwender wird empfohlen, zu akzeptieren, dass eine Güterabwägung regelmäßig eine 
Wichtung und Zurückstellung einzelner (wünschenswerter) Belange hinter andere (notwendige) 
Belange erfordert. Dies setzt voraus, insoweit auch Mehrheitsentscheidungen der GV zu akzep-
tieren – umso mehr solche, an denen er als Gemeindevertreter selbst beteiligt war.  
 
- betr. Verwaltungsverfahren der Forstbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- betr. Verwaltungsverfahren des Landkreises 
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- betr. Verwaltungsverfahren der Forstbehörde 
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Zum allgemeinen Verständnis wir richtiggestellt, dass die tabellarisch geordneten Abwägungs-
entscheidungen jeweils LINKS die Äußerungen der Öffentlichkeit und Behörden/TöB widerge-
ben und jeweils RECHTS die zugeordnete Entscheidung der Gemeindevertretung mit entspre-
chender Würdigung des vorgebrachten Sachverhalts, seiner planungsrechtlichen Einordnung 
sowie einer Begründung. Der dazu vom beauftragten Planer z.T. in Abstimmung mit der Ge-
meindeverwaltung und den TöB als Entwurf vorgeschlagene Entscheidungstext erlangt erst 
durch GV-Beschluss – ggf. nach entsprechenden Änderungsvorschlägen – Verbindlichkeit. 
Dass die abgegebenen Stellungnahmen durch ein Planungsbüro aufbereitet und mit einem Ent-
scheidungsvorschlag versehen zum Gegenstand einer Beschlussvorlage gemacht werden, ent-
spricht der ständigen Planungspraxis und wurde höchstrichterlich bestätigt (BVerwG, B. v. 
19.12.2013 - 4 BN 23.13). 
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Die Einlassungen über Abwägungsfehler wurden geprüft. Es ergeben sich keine Berichtigungs- 
oder Ergänzungserfordernisse zu der Abwägungsentscheidung v. 25.11.2021. Auch wenn die 
persönliche Folgenabschätzung in der Frage von Windverwirbelungen dramatischer ausfällt, als 
dies die Ergebnisse der Nachprüfung für die planerische Abwägung ergaben, ist ein Abwä-
gungsfehler daraus nicht ableitbar. Dies ist letztlich jedoch eine Frage der Rechtsanwendung, 
die der gerichtlichen Nachprüfung unterliegt. In die Abwägung ist nach dem vom Bundesverwal-
tungsgericht entwickelten Abwägungsmodell (Grundsatzentscheidung v. 12.12.1969 - 4 C 
105/66) jeweils das einzustellen, was nach Lage der Dinge eingestellt werden muss. Die einzu-
stellen Belange müssen mehr als geringfügig, schutzwürdig und erkennbar sein; letzteres betrifft 
die Mitwirkungslast Dritter im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Zur Frage 
der Windverwirbelungen waren belastbare Informationen kaum verfügbar. Ob die Schutzwürdig-
keit der mehrfach angeführten, einseitig entasteten Buchen am Baufeld SO 5 mehr als gering-
wertig ist, darf angesichts der Anzahl und der offensichtlichen Vorschäden der Bäume, insbe-
sondere aber angesichts der dort bestehenden Situation, die nur im Einvernehmen mit dem Ei-
gentümer und seinen individuellen Bebauungsabsichten zustande gekommen ist (vgl. S. 2), be-
zweifelt werden. Bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials müssen nur diejenigen 
Gefahrenpotentiale, Belange usw. ermittelt zu werden, die der Gemeinde im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen. 
Nicht berücksichtigt zu werden braucht, was sie nicht sieht und was sie nach den gegebenen 
Umständen auch nicht zu sehen braucht. Eine aus dem Abwägungsgebot abgeleitete Prüfungs- 
und Nachforschungspflicht besteht für die Gemeinde nur, soweit Belastungen (z.B. nachteilige 
Folgen baubedingter Windverwirbelungen) bekannt sind. In diesem Fall muss sie diese näher 
untersuchen. Über Vermutungen und private Beobachtungen einer Einzelperson hinaus, die kei-
nen Anspruch auf einen belegbaren Zusammenhang zu etwaigen Windverwirbelungsfolgen auf 
der Leeseite von Gebäuden erheben können, hat die anlassbezogene Nachprüfung der Ge-
meinde bei der Fachbehörden keine Anhaltspunkte für gravierende, aus möglichen Windverwir-
belungen abzuleitende Beeinträchtigungen / Gefährdungen ergeben, die über das allgemeine 
Windbruchrisiko hinausgehen. Anders als möglicherweise bei den wiederholt „in einem Atem-
zug“ angeführten sonstigen Planungsvorhaben der Gemeinde („Ostseewoge“, Schullandheim, 
„Seeblick“) deren Lage vor größeren zusammenhängenden Waldbestand zu verorten ist und bei 
denen ein Gefahrenpotenial durch baubedingte Windverwirbelungen deshalb hinsichtlich Ge-
wicht und Schutzwürdigkeit nach anderem Maßstab zu beurteilen sein wird, besteht vorliegend 
keine ausreichende Rechtfertigung für zusätzliche vertiefende Untersuchungen. 
 
Die Bedenken bleiben im Tenor unberücksichtigt. 
 



Gemeinde Graal-Müritz, Bauamt B-Plan Nr. 04 - 10. Änderung Anlage 1 zum Beschl Nr. ...   (BA 01.03.2022) 
 Behandlung der Bedenken und Anregungen zum 2. Entwurf v. 25.11.2021/08.12.2021 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

 30 

T10. StALU Mittleres Mecklenburg 17.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 

  

 
Die auflösende Bedingung der wasserrechtl. Zustimmung zu der geplanten ebenerdigen Stell-
platzanlage (ca. 10 Stpl. – sh. Abb.) begrenzt die Zustimmung inhaltlich. Zur korrekten Umset-
zung dieser vorhabenunabhängig auf B-Planebene vorgezogenen Entscheidung nach §§ 89, 
136 LWaG muß der B-Plan die Beschränkung widerspiegeln. Sie wird dazu durch Änderung der 
Textfestsetzung 1.6.5 planungsrechtlich verbindlich in den B-Plan übernommen. Die Stellplätze 
im „Küstenschutzabstand“ werden dem entsprechend nach § 9 (2) Nr. BauGB (nur) mit der auf-
lösenden Bedingung des Eintritts von küstendynamisch begründeten Verlagerungserfordernis-
sen der Küstenschutzanlagen zugelassen. Als Folgenutzung wird ‚Fläche für den Hochwasser-
schutz‘ nachrichtlich festgesetzt; in der Praxis wird nach Eintreten eines planrelevanten Küsten-
schutzerfordernisses die Möglichkeit untergeordneter privater Grundstücksnutzungen zwischen 
Küstenschutzbehörde und Eigentümer neu abzustimmen sein. Auf die in der Planbegründung 
(S. 9 o.) dazu bereits dargelegte Zuständigkeit der Küstenschutzbehörde insb. hinsichtlich der 
Verhältnismäßigkeit der damit verbundenen Eigentumsbeschränkung wird verwiesen. 
Die Festsetzung bedingter / befristeter Zulässigkeiten weicht vom allgemeinen Zulässigkeits-
recht ab, das seinen Ausdruck in § 30 BauGB findet, und ist planungsrechtlich deshalb proble-
matisch. Die hierfür gem. § 9 (2) BauGB erforderlichen spezifischen städtebaulichen Gründe lie-
gen jedenfalls vor. Allerdings ist eine periodisch wiederkehrende Nutzungsmöglichkeit, etwa die 
Wiedererrichtung der Stellplätze nach besonderen Küstenschutzereignissen von der besonde-
ren Festsetzungsermächtigung nicht erfasst. Hierfür ist auf die o.a. „Neuverhandlung“ z. gg. Zt.  
zu verweisen. Das BVerwG hat im U. v. 07.03.2017 - 9 C 20.15 zu den Anwendungsvorausset-
zungen des §  9 (2) BauGB festgestellt, dass eine Verkehrsfläche auf der Grundlage des 
§ 9 (2) BauGB auflösend bedingt festgesetzt werden kann, wenn eine solche Festsetzung durch 
städtebauliche Gründe ausreichend gerechtfertigt und damit im Sinne von § 1 Abs. 3 Satz 1 
BauGB erforderlich ist. Vergleichbare Gründe liegen auch im aktuellen Planänderungsverfahren  
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aufgrund der Langfristigkeit und des öff. Interesses am Küstenschutz vor und rechtfertigen inso-
weit die (nur) bedingt befristete Zulassung der Stellplätze im Bauabstandsbereich. 
Die wasserrechtliche Zustimmung bzgl. der Fragen des Küstenschutzes wird als Hinweis Nr. 6 
im B-Plan vermerkt. Dabei wird klargestellt, dass die Herstellung einer privaten Zuwegung / 
Treppe zur Promenade auf/über die Küstenschutzanlage, für die im B-Plan ein Wegerecht fest-
gesetzt ist, nicht Bestandteil der Zustimmung ist. Die planerischen Überlegungen zur Herstel-
lung der priv. Zuwegung wurden der Behörde m. Schr. v. 18.01., 02.02.2022 näher erläutert. 
Das Konzept geht von einer auf bzw. vor der bestehenden Stützwand auflagernden Treppe und 
einem bis zur Promenade weiterführenden Weg mit einer Längsneigung von ca. 6 .. 8 % aus; 
Konstruktion/Material sind noch näher abzustimmen. Diese neue Zuwegung soll als Ersatz für 
den zzt. bestehenden Zugang über die Flst. 173/2 - /4 dienen, der grundbuchlich nicht gesichert 
ist. Sie ist durch Grunddienstbarkeit auf den Flst. 172/1, /2 (SO 2) zugunsten des Hauses am 
Meer gesichert. Die Zuwegung ist für die Vollzugsfähigkeit des B-Plans ohne Bedeutung. Eine 
nähere Prüfung der Vereinbarkeit mit den Küstenschutzbelangen ist deshalb auf der nachfol-
genden Vorhabenebene uneingeschränkt möglich und mit Blick auf entscheidungserhebliche 
Details über Konstruktion, Ausführungsart und Materialeinsatz auch zweckmäßig. 
 
Die Bedenken werden vollständig berücksichtigt.  
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 Untere Denkmalbehörde: 

 
Untere Wasserbehörde: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die erbetene Visualisierung der künftigen Ansicht des Seebrückenvorplatzes von Norden wurde 
m. Schr. v. 02.02.2022 nachgesandt. 
 
 
 
 
 
Im Ergebnis ergänzender Abstimmungen mit der unt. Wasserbehörde und dem Baugrundgut-
achter wurde deutlich, dass der vorliegende Untersuchungsumfang (Siebkornanalysen usw.) für 
eine Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens (Neubau Haus „Ostseestern“) auf das 
Grundwasser ausreichend sind und aus wasserrechtlicher Sicht keine Zweifel an der Realisier-
barkeit des im B-Plan zugelassenen Vorhabens bestehen. Zur Vermeidung „verfrühter“ Schluss-
folgerungen wurde im Ergebnis der Hinweis 4 neu gefasst und in der Planbegründung (Pkt. 9) 
erläutert. 
Für den auf Bauantragsebene erforderlichen Antrag auf wasserrechtl. Erlaubnis für die GW-
Absenkung in der Trinkwasserschutzzone III bedarf das Gutachten der Nachbesserung bei der 
Berechnungsmethode, die vsl. zu einem etwas größer prognostizierten Absenkradius führen 
wird. Unabdingbar wird zudem ein Messstellenkonzept (2 „Rammpegel“) mit wöchentlicher Mel-
dung an die UWB und an Nordwasser (ergänzende SN v. 19.01.2022, Vermerk v. 01.02.2022).  
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Die Stellungnahme unterliegt wg. Fristüberschreitung der Präklusion nach § 4a (6) BauGB; eine 
Fristverlängerung wurde nicht beantragt/gewährt. Von der Präklusion nicht erfasst sind die 
Punkte 2 und 3, weil ihr Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Plans von entscheidender Bedeutung 
ist und i.Ü. der Gemeinde in Gestalt des NatSchAG M-V bekannt ist.  
 
Zu 1.: Die Festsetzung der zulässigen Bauhöhe i.V.m. mit dem festgesetzten Höhenbezug 
(DHHN 16) beinhaltet eine absolute Obergrenze, die unabhängig von der Geländehöhe, der 
bauherrenseitig festzulegenden Erdgeschossbodenhöhe oder dem Einbau einer Tiefgarage. 
Eine Unterordnung der festgesetzten Bauhöhe unter den hinterliegenden Baumbestand wurde 
anhand einer fotorealistischen Visualisierung der Ansicht des Seebrückenvorplatzes (mit Plan-
vorhaben) nachgewiesen. Die Visualisierung liegt der Naturschutzbehörde vor. Eine Ermittlung 
der „Gesamthöhe …“ ist rechtlich eindeutig ohne Weiteres aus der Differenz der festgesetzten 
Bauhöhe und der Höhenkoten der Vermessungsgrundlage möglich. 
Zu 2.: Die In-Aussicht-Stellung einer Genehmigung nach § 29 (3) NatSchAG (Küsten- und Ge-
wässerschutzstreifen) wird zur Kenntnis genommen und in der Planbegründung (Pkt. 4.3) ver-
merkt. Abweichungen von den Festsetzungen sind Sache der Baugenehmigungsebene und in 
diesem Zusammenhang hinsichtlich ihrer Genehmigungsfähigkeit zu prüfen. Im B-Plan sind Ab-
weichungen nicht vorgesehen. 
Zu 3.: Die In-Aussicht-Stellung einer Fällgenehmigung nach § 18 (3) NatSchAG wird zur Kennt-
nis genommen und in der Planbegründung (Pkt. 4.3) vermerkt. Die dazu vorgebrachten Vorbe-
halte konterkarieren die In-Aussicht-Stellung allerdings. Denn sollte die UNB – entsprechend 
dem Vorbehalt – später zu der Erkenntnis gelangen, dass die Erhaltung der Bäume zumutbar 
ist, wäre der B-Plan nicht vollziehbar und damit rechtswidrig nach § 1 (3) BauGB, also unwirk-
sam. 
Die Naturschutzbehörde wurde deshalb um Klarstellung zu Punkt 2 und 3 der Stellungnahme 
gebeten. 
Zu 4.: Die Gemeinde verfügt über keine Ermächtigungsgrundlage, dem Eigentümer des als 
‚Park‘ festgesetzten Baumbestandes, über das Erhaltungsgebot nach § 18 NatSchAG hinaus-
gehende Maßnahmen aufzuerlegen. Auch aus dem Sachzusammenhang der B-Planänderung 
ergibt sich kein entsprechender Regelungsgrund, denn die Baumgruppe war gem. Feststellung 
der Forstbehörde bisher kein Wald, dessen Rechtswirkungen durch entsprechende Festsetzun-
gen zu ersetzen gewesen wären. 
Zu 5.: Aufgrund der örtlich festgestellten baulichen Vorkehrungen und ergriffener Vergrämungs-
maßnahmen ist auch in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, dass sich gebäudebewohnende Tier-
arten einstellen werden und die Befunde des AFB (05.2021) an Aktualität verlieren. Gleichwohl 
wird ein entsprechender Hinweis in die Planbegründung (Pkt. 9) aufgenommen. 
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T18.1 Warnow Wasser- und Abwasserverband 14.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

Die Hinweise zu Nutzungsbeschränkungen in der planbetroffenen Grundwasserschutzzone III 
Graal-Müritz wurden in der Planbegründung ergänzt (Pkt. 2). 
Die in diesem Zusammenhang vorab durchgeführte Baugrunduntersuchung mit Prognose des 
Grundwasser-Absenkverhaltens wurde inhaltlich mit der unt. Wasserbehörde abgestimmt. Der 
vorliegende Untersuchungsumfang (Siebkornanalysen usw.) wurde für eine Beurteilung der Aus-
wirkungen des Vorhabens (Neubau Haus „Ostseestern“) auf das Grundwasser als ausreichend 
angesehen; die Realisierbarkeit des im B-Plan zugelassenen Vorhabens wurde aus wasserrecht-
licher Sicht bestätigt. Für den auf Bauantragsebene erforderlichen Antrag auf wasserrechtl. Er-
laubnis für die GW-Absenkung wurde jedoch Nachbesserungsbedarf bei der Berechnungsme-
thode festgestellt, der vsl. zu einem etwas größer prognostizierten Absenkradius führen wird. Als 
unabdingbar wurde zudem ein Messstellenkonzept (2 „Rammpegel“) mit wöchentlicher Meldung 
an die UWB und an Nordwasser vereinbart (ergänzende Darlegung unter Pkt.9 der Planbegrün-
dung). 
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T18.1 Warnow Wasser- und Abwasserverband 14.01.2022 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wurde gefolgt; das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht auf Flst. 7/54 wurde unter Ein-
schluss der Versorgungsbetriebe (neben WWAV auch Dt. Telekom) als Begünstigte geändert 
(vgl. Planzeichenerklärung). Auf das bestehende Grunddienstbarkeit zugunsten des WWAV 
wurde in der Planbegründung ergänzend hingewiesen (Pkt. 5). 
 
 
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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T21. Deutsche Telekom Technik GmbH 30.12.2021 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 
 

 

Die Hinweise zum Leitungsbestand, zur Sicherung ausreichender Überdeckung und zum bau-
seitigen Umgang mit den TK-Anlagen sowie die Vorgabe des DigiNetzG zur bauseitigen Leer-
rohrverlegung wurden in der Planbegründung (Pkt. 5) ergänzt. 
 
Die Hinweise werden vollständig berücksichtigt. 
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